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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.01.1997

Norm

ZPO §17 C

KO §6

KO §27

Rechtssatz

Der Gemeinschuldner kann auf Seiten des Masseverwalters dem Rechtsstreit als Nebenintervenient beitreten, sofern

die Voraussetzungen für die Nebenintervention vorliegen. (Hier: kein eigenes rechtliches Interesse des

Gemeinschuldners am Obsiegen des Masseverwalters, weil der Gemeinschuldner bei Rückabwicklung des

Kaufvertrages über die Liegenschaft nicht verfügungsbefugt ist.)
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Veröff: SZ 70/2
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Vgl auch; nur: Der Gemeinschuldner kann auf Seiten des Masseverwalters dem Rechtsstreit als

Nebenintervenient beitreten, sofern die Voraussetzungen für die Nebenintervention vorliegen. (T1); Beisatz: Die

Streitverkündung kann immer nur an Nichtparteien, also an Dritte, ergehen; daher kann ein Nebenintervenient

nur einem Rechtsstreit zwischen anderen Personen beitreten. (T2)
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